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Aufenthaltsrecht; 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 3 AufenthG bei Feststellung eines Ab-
schiebungsverbots gem. § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG; 
Vorläufige Bescheinigung über einen bewilligten Aufenthaltstitel 
 
 
 
Seit Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) am 01.09.2011 liegt zwischen dem Zeit-
punkt der (positiven) Entscheidung der Ausländerbehörde über den Aufenthaltstitel und der Ausgabe 
des eAT produktionsbedingt ein mehrwöchiger Zeitraum. 
 
Insbesondere bei Herstellung eines eAT auf der Grundlage von § 25 Abs. 3 AufenthG - und der damit 
einhergehenden positiven Antragsentscheidung - kann dies zu leistungsrechtlichen Problemen füh-
ren. Unter Berücksichtigung der fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) aus April 
2018 stellen die Jobcenter für die Frage des sog. Rechtskreiswechsels (vom AsylbLG zum SGB II) 
aktuell auf die Bekanntgabe des Titels nach § 25 Absatz 3 AufenthG ab, die nach Weisungslage der 
BA nachweislich erst mit Aushändigung des eAT erfolgen soll.  
 
Aus gegebenem Anlass möchte ich daher auf Folgendes hinweisen:  Wird der Ausländerin bzw. dem 
Ausländer bereits vor Ausstellung des eAT bescheinigt, dass dem Antrag auf Erteilung eines Aufent-
haltstitels nach § 25 Absatz 3 AufenthG entsprochen wurde, ist die betroffene Person bereits ab 
Beginn des Folgemonats leistungsberechtigt nach dem SGB II. Ein entsprechender Arbeitshinweis 
wurde jetzt in die Wissensdatenbank der Bundesagentur für Arbeit aufgenommen (https://www.ar-

beitsagentur.de/wissensdatenbank-sgbii/7-leistungsberechtigte).   
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Um mögliche leistungsrechtliche Nachteile für die Betroffenen zu vermeiden, bitte ich daher im Rah-
men der Aufnahme eines eAT gem. § 25 Abs. 3 AufenthG entsprechend zu verfahren. 
 
Ein Muster für eine entsprechende „Bescheinigung“ habe ich beigefügt. 
 
Eine Wohnsitzauflage ist zu dokumentieren. 
 
 
 
 
 
Im Auftrage 
 
 
 
Caroline Rennspies 
 
 
  



 

 

Vorläufige Bescheinigung über einen bewilligten Aufenthaltstitel 
(gilt nur bis zur Aushändigung des elektronischen Aufenthaltstitels) 

 

Herr / Frau 

 

Name:  

Vorname:  

Geburtsdatum:  

Staatsangehörigkeit:  

Passnummer: gültig bis: 

 

Dem Antrag der oben bezeichneten Person auf eine Aufenthaltserlaubnis / 

Niederlassungserlaubnis nach § ....................................... AufenthG wurde entsprochen.  

Der Herstellungsauftrag für den elektronischen Aufenthaltstitel liegt der Bundesdruckerei 

GmbH vor. Bis zur Aushändigung des elektronischen Aufenthaltstitels berechtigt diese 

Bescheinigung in Verbindung mit einem bestehenden Aufenthaltsrecht 

⌦ zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit  

⌦ zur Ausübung einer Beschäftigung 

⌦ zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit. 

(Nichtzutreffendes streichen) 

 

Folgende Nebenbestimmungen werden in den Aufenthaltstitel aufgenommen: 

(im Detail aufnehmen, ggf. weitere Hinweise / Erläuterungen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausstellende Behörde: Ort: Datum Unterschrift 
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